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Merkblatt 
naturemade-Ökofonds von Repower 

 
Repower ist mit einem Teil ihrer Stromprodukte Lizenznehmerin des Gütesiegels naturemade und 
Mitglied des Vereins für umweltgerechte Energie (VUE). Das Ziel des VUE ist es, bis 2050 in der Schweiz 
eine 100% ökologische Energieproduktion und einen 100% ökologischen Liefermix zu erreichen. Unter 
anderem trägt jede Kilowattstunde Strom, welche über ein naturemade-zertifiziertes Stromprodukt 
an Endkundinnen und Endkunden geliefert wird, zur Speisung eines Ökofonds bei. Der Ökofonds soll 
einen Beitrag zu leisten, um die Auswirkungen des Energiesystems auf Klima und Natur auszugleichen. 
Daher werden mit den Fondsmitteln Massnahmen finanziert, welche einen Beitrag zur Erreichung der 
VUE-Vision leisten, d.h. an die Ökologisierung/Förderung der Biodiversität oder den Zubau ökologischer 
Energieproduktion resp. Energieeffizienz.  
 

Richtlinien 

Unterstützte Projekte aus dem Repower-Ökofonds orientieren sich unter anderem an der Richtlinie 

«naturemade Ökofonds» des VUE von 18.2.2021. Daraus abgeleitet gilt: 

§ Gesetzlich geforderte Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen sowie von der naturemade-
Zertifizierung geforderte Massnahmen werden nicht aus Fondsgeldern finanziert. Darüber 
hinaus gehende Aufwertungen hingegen können aus Fondsgeldern finanziert werden. 

§ Bei durch Fondsmittel unterstützten Projekten darf es zu keiner Überförderung kommen. Vor 
der Teilfinanzierung von Projekten mit Fondsmitteln sind sämtliche weiteren zur Verfügung 
stehenden Förderbeiträge abzuklären und zu beantragen (z.B. Förderbeiträge von Bund, 
Kantonen, Gemeinden oder EVU) 

§ Innovationsprojekte, welche einen direkten Beitrag an die Erfüllung der Vision des VUE 
beitragen und neuartig sind, können ebenfalls mit Fondsgeldern unterstützt werden.  

§ Die möglichen Verwendungszwecke orientieren sich an der ökologischen Qualität der Projekte 
und insbesondere an den nachhaltigen Potenzialen eines Energiesystems bzw. den damit 
einhergehenden Beeinträchtigungen der Biodiversität. 

§ Die Teilfinanzierung des Zubaus von ökologischer Energieproduktion mit Fondsmitteln ist 
zulässig, wenn die neue Produktionsanlage naturemade-star-zertifizierbar ist und der 
ökologische Mehrwert der Energieproduktion aus dieser Anlage (Herkunftsnachweis) handelbar 
ist. 

§ PV-Anlagen ohne ökologischen Zusatznutzen wie z.B. eine Dachbegrünung oder ohne 
innovativen Charakter erhalten keine zusätzliche Unterstützung aus dem Repower-Ökofonds. 
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Repower priorisiert den Einsatz von Fondsmitteln wie folgt: 

1. Projekte, die sich im Versorgungsgebiet von Repower oder im Versorgungsgebiet von 
Wiederverkäufern von zertifizierten Produkten befinden 

2. Projekte im Kanton Graubünden 
3. Projekte in der übrigen Schweiz 

 

Mögliche Projektträger 

Als Projektträger können Private, Organisationen und die öffentliche Hand auftreten. 
Beitragsgesuche sind mittels Antragsformular mit den notwendigen Projektangaben wie 
Projektbeschrieb, Zielsetzung, Realisierungszeitraum, Gesamtkosten und Beitragshöhe einzureichen. 
 
Repower wird bei der Allokation und Verwendung der Fondsmittel durch ein Lenkungsgremium 
unterstützt. Das Lenkungsgremium besteht aus Vertretern von Repower, Umweltverbänden und 
Experten aus dem Energiebereich. Die Anträge werden auf ihre Zulässigkeit zur Finanzierung gemäss 
den Kriterien von naturemade geprüft und beurteilt. Es besteht kein Anspruch auf einen Beitrag aus 
dem naturemade-Ökofonds von Repower. 

https://www.repower.com/ch/ueber-uns/oekofonds/anmeldung-oekofonds

